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§ 3 
Aufgaben des Kindergartens 

 (1)  Der Kindergarten hat durch das Kindergartenpersonal die Aufgabe, die 
Familienerziehung der Kinder zu unterstützen und zu ergänzen. Insbesondere 
ist die körperliche, seelische und geistige Entwicklung der Kinder durch 
Bildungsangebote, geeignete Spiele und durch die erzieherische Wirkung, 
welche die Gemeinschaft bietet, zu fördern, zu unterstützen und ein 
grundlegender Beitrag zu einer religiösen und ethischen Bildung zu leisten. 
 

§ 3 
Aufgaben des Kindergartens 

 (1)  Der Kindergarten hat durch das Kindergartenpersonal die Aufgabe, die 
Familienerziehung der Kinder zu unterstützen und zu ergänzen. Insbesondere 
ist die körperliche, seelische und geistige Entwicklung der Kinder durch 
Bildungsangebote, geeignete Spiele und durch die erzieherische Wirkung, 
welche die Gemeinschaft bietet, zu fördern, zu unterstützen, ein grundlegender 
Beitrag zu einer religiösen und ethischen Bildung zu leisten und die Erreichung 
der Schulfähigkeit zu unterstützen. 

§ 4 
Kindergartengruppen 

(6)  Die Kindergartenleitung eines mehrgruppigen Kindergartens führt die 
interne Einteilung der Kindergartengruppen durch. Dabei sind grundsätzlich 
Kinder verschiedener Altersstufen in einer Gruppe unterzubringen. 
 

 

§ 4 
Kindergartengruppen 

(6) Bei Zuzug von Kindern im laufenden Kindergartenjahr, die nach § 19a zum 
Kindergartenbesuch verpflichtet sind, sowie bei Kindern, deren 
Ausnahmegenehmigung nach § 19a Abs. 3 Z. 1 im laufenden Kindergartenjahr 
wieder aufgehoben wird, können Überschreitungen der Höchstzahlen gemäß 
Abs. 2, 3 und 4 um maximal zwei Kinder je Kindergartengruppe im 
betreffenden Kindergartenjahr mit Bewilligung der Landesregierung erfolgen, 
wobei § 18 Abs. 3 zu berücksichtigen ist. 
 
(7)  Die Kindergartenleitung eines mehrgruppigen Kindergartens führt die 
interne Einteilung der Kindergartengruppen durch. Dabei sind grundsätzlich 
Kinder verschiedener Altersstufen in einer Gruppe unterzubringen. 
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§ 18 

Aufnahme 
(3)  Wenn nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden können, sind 
jene Kinder, die ein Jahr vor dem Schuleintritt stehen, in erster Linie zu 
berücksichtigen. Bei der Aufnahme ist auf das soziale Umfeld Bedacht zu 
nehmen. Volksschulkinder können nur nach Maßgabe vorhandener Plätze im 
Einvernehmen mit der Kindergartenleitung und nur für die nach der 
Bildungszeit festgesetzte Erziehungs- und Betreuungszeit jeweils für ein 
Kindergartenjahr aufgenommen werden. 

 

§ 18 
Aufnahme 

(3)  Die Gemeinden haben dafür Sorge zu tragen, dass für jedes Kind, das in 
der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat und das verpflichtet ist, nach § 19a 
einen Kindergarten zu besuchen, innerhalb ihres Gemeindegebietes oder im 
Rahmen eines für das Kind zumutbaren Weges außerhalb des 
Gemeindegebietes ein Kindergartenplatz zur Verfügung steht. Eine 
Verpflichtung Dritter z.B. Eltern (Erziehungsberechtigte) gemäß § 25 Abs. 8 
zur Leistung eines Beitrages für den Kindergartenbesuch darf nicht erfolgen. 
Bei der Aufnahme ist auf das soziale Umfeld Bedacht zu nehmen. 
Volksschulkinder können nur nach Maßgabe vorhandener Plätze im 
Einvernehmen mit der Kindergartenleitung und nur für die nach der 
Bildungszeit festgesetzte Erziehungs- und Betreuungszeit jeweils für ein 
Kindergartenjahr aufgenommen werden. 

 
§ 19 

Ausschließung, Abmeldung und Entlassung 
(2)  Der Kindergartenerhalter darf ein Kind vom Besuch des Kindergartens 
ausschließen, wenn 
     *  ihm die Kindergartenleitung meldet, dass es zwei 
        Wochen ununterbrochen ohne eine Verständigung der 
Kindergartenleitung dem Kindergarten ferngeblieben ist oder 
     *  die Aufnahmevoraussetzung gemäß § 18 Abs. 2 nicht 
        mehr gegeben ist oder 
     *  kein Beitrag gemäß § 25 Abs. 8 geleistet wird. 

 

§ 19 
Ausschließung, Abmeldung und Entlassung 

(2)  Der Kindergartenerhalter darf ein Kind vom Besuch des Kindergartens 
ausschließen, wenn 
     *  ihm die Kindergartenleitung meldet, dass es zwei 
        Wochen ununterbrochen ohne eine Verständigung der 
Kindergartenleitung dem Kindergarten ferngeblieben ist oder 
     *  die Aufnahmevoraussetzung gemäß § 18 Abs. 2 nicht 
        mehr gegeben ist und kein Beitrag gemäß § 25 Abs. 8 geleistet wird. 

 

 § 19a 
 Verpflichtendes Kindergartenjahr 

(1) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) sind verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass ihre Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, 
während des Kindergartenjahres, das vor Beginn ihrer Schulpflicht (§ 2 
Schulpflichtgesetz 1985, BGBl Nr 76, in der Fassung BGBl I Nr 113/2006) 
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liegt, einen Kindergarten in Niederösterreich oder in einem anderen 
Bundesland besuchen. Die Verpflichtung zum Kindergartenbesuch beginnt mit 
dem ersten Montag im September dieses Kindergartenjahres und endet mit 
Beginn der Hauptferien nach § 2 Abs. 2 NÖ Schulzeitgesetz 1978, LGBl. 5015, 
die vor dem ersten Schuljahr liegen. Die Gemeinden haben die Eltern 
(Erziehungsberechtigten), der im ersten Satz genannten Kinder, spätestens im 
September vor Beginn des verpflichtenden Kindergartenjahres über das 
verpflichtenden Kindergartenjahr schriftlich zu informieren. 
 
(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 kann auch durch den Besuch einer 
Tagesbetreuungseinrichtung gemäß § 3 Abs. 3 NÖ Kinderbetreuungsgesetz 
1996, LGBl. 5065, oder im Rahmen der häuslichen Erziehung bzw. durch eine 
Tagesmutter/ einen Tagesvater erfüllt werden. 
 
(3) Ausgenommen von der Verpflichtung gemäß Abs. 1 sind: 
1. Kinder, die die Volksschule nach § 7 Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 
76/1985, in der Fassung BGBl. I Nr. 113/2006, vorzeitig besuchen; 
2. Kinder, bei welchen medizinische Gründe dem Besuch eines Kindergartens 
entgegenstehen oder dieser dadurch zu einer für das Kind unzumutbaren 
Belastung würde; 
3. Kinder mit solchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder 
Verhaltensweisen, die eine Gefährdung anderer Kinder oder eine unzumutbare 
Störung des Kindergartenbetriebes befürchten lassen; 
4. Kinder, denen aufgrund der Entfernung zwischen Wohnort und Kindergarten 
bzw. nächstgelegener geeigneter institutioneller Kinderbetreuungseinrichtung 
der Besuch nicht zugemutet werden kann. 
 
(4) Auf Antrag der Eltern (Erziehungsberechtigten) oder in den Fällen des §19a 
Abs. 3 Z. 2 und 3 auf Antrag des Kindergartenerhalters hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid abweichend von § 73 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991, in der Fassung BGBl. I 
Nr. 20/2009, binnen einem Monat ab Antragstellung festzustellen, ob eine der 
Ausnahmen nach Abs. 3 vorliegt und davon die Hauptwohnsitzgemeinde in 
Kenntnis zu setzen. 
 
(5) Die zum Kindergartenbesuch verpflichteten Kinder haben den Kindergarten 
an mindestens vier Tagen der Woche für mindestens 16 Stunden im Rahmen 
der Bildungszeit zu besuchen.  
 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

4 

(6) Während der Zeit nach Abs. 1 ist ein Fernbleiben vom Kindergarten nur im 
Fall einer gerechtfertigten Verhinderung des Kindes insbesondere bei 
- Erkrankung des Kindes oder der Eltern (Erziehungsberechtigten), 
- außergewöhnlichen Ereignissen,  
- urlaubsbedingter Abwesenheit (maximal 3 Wochen während der 
kindergartenpflichtigen Zeit)  
zulässig. Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben die Kindergartenleitung 
von jeder Verhinderung des Kindes zu benachrichtigen. 
 
(7) Im verpflichtenden Kindergartenjahr sollen die Aufgaben gemäß § 3 erfüllt 
werden und insbesondere durch entwicklungsgemäße Erziehung und Bildung 
die körperliche, seelische, geistige, sittliche und soziale Entwicklung im 
besonderen Maße gefördert und nach erprobten Methoden der 
Kleinkindpädagogik die Erreichung der Schulfähigkeit und damit im 
Zusammenhang die Sprachentwicklung unterstützt werden. 
Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung ist jedes einzelne Kind als eigene 
Persönlichkeit in seiner Ganzheit anzunehmen, zu stärken und auf die Schule 
vorzubereiten. Seine Rechte, Würde, Freude und Neugierde sind zu achten 
und zu fördern. Lernen hat unter Berücksichtigung der frühkindlichen 
Lernformen in einer für das Kind ganzheitlichen und spielerischen Form unter 
Vermeidung von starren Zeitstrukturen und schulartigen Unterrichtseinheiten 
zu erfolgen. 
 
(8) Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben eine gewünschte andere 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 
außerhalb eines NÖ Landeskindergartens, sowie die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen gemäß Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 in einer anderen 
Gemeinde, der Hauptwohnsitzgemeinde, spätestens im November vor Beginn 
des verpflichtenden Kindergartenjahres bekanntzugeben. Eine Betreuung im 
Rahmen der häuslichen Erziehung oder bei einer Tagesmutter/ einem 
Tagesvater ist gleichzeitig der Landesregierung anzuzeigen. Wenn mit großer 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass durch die Betreuung im Rahmen der 
häuslichen Erziehung oder bei der Tagesmutter/ beim Tagesvater die 
Aufgaben und Zielsetzungen nach Abs. 7 und § 3 nicht in mindestens gleicher 
Weise erfüllt werden, hat die Landesregierung binnen einem Monat ab 
Einlangen der Anzeige mit Bescheid den betroffenen Eltern 
(Erziehungsberechtigten) vorzuschreiben, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind 
der Verpflichtung gemäß Abs. 1 oder 2 nachkommt, und hat davon die 
Hauptwohnsitzgemeinde in Kenntnis zu setzen.  
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(9) Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind, sofern sie nicht nach Abs. 3 und 
4 von der Besuchsverpflichtung ausgenommen sind oder die 
Besuchsverpflichtung im Sinne des Abs. 2 erfüllen, jedenfalls in den 
Kindergarten aufzunehmen.. § 18 Abs. 4 zweiter bis vierter Satz sind 
anzuwenden. 
 
(10) § 19 ist auf Kinder, die zum Besuch des Kindergartens gemäß § 19a Abs. 
1 verpflichtet sind, nicht anzuwenden. 

§ 37 
Strafbestimmungen 

Wer 
 1. für eine Einrichtung, die nicht den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 

entspricht, die Bezeichnung “Kindergarten” führt, oder 
 2. einen Kindergarten ohne Bewilligung gemäß § 14 Abs. 1 in Betrieb 

nimmt oder trotz Vorliegen der Tatbestände gemäß § 16 Abs. 3, § 26 
oder § 35 weiterführt, oder 

 3. für einen Kindergarten eine den Bestimmungen dieses Gesetzes 
widersprechende Bezeichnung führt, oder 

 4. eine Kindergartenleiterin/einen Kindergartenleiter oder eine 
Kindergartenpädagogin/einen Kindergartenpädagogen, deren weitere 
Verwendung untersagt wurde, in der Eigenschaft als 
Kindergartenleiterin/Kindergartenleiter oder 
Kindergartenpädagogin/Kindergartenpädagoge weiter beschäftigt, oder 

 5. den Pflichten im Rahmen des Aufsichtsrechtes gemäß § 8 
zuwiderhandelt, oder 

 6. die zu erstattenden Anzeigen gemäß §§ 15 Abs. 4, 23 Abs. 8, 27 Abs. 
3, 32 Abs. 3, 34 oder 35 Abs. 1 Z.5 unterlässt, begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 5.000,-, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 30 
Tagen, zu bestrafen. 

 
 

§ 37 
Strafbestimmungen 

(1) Wer 
 1. für eine Einrichtung, die nicht den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 

entspricht, die Bezeichnung “Kindergarten” führt, oder 
 2. einen Kindergarten ohne Bewilligung gemäß § 14 Abs. 1 in Betrieb 

nimmt oder trotz Vorliegen der Tatbestände gemäß § 16 Abs. 3, § 26 
oder § 35 weiterführt, oder 

 3. für einen Kindergarten eine den Bestimmungen dieses Gesetzes 
widersprechende Bezeichnung führt, oder 

 4. eine Kindergartenleiterin/einen Kindergartenleiter oder eine 
Kindergartenpädagogin/einen Kindergartenpädagogen, deren weitere 
Verwendung untersagt wurde, in der Eigenschaft als 
Kindergartenleiterin/Kindergartenleiter oder 
Kindergartenpädagogin/Kindergartenpädagoge weiter beschäftigt, oder 

 5. den Pflichten im Rahmen des Aufsichtsrechtes gemäß § 8 
zuwiderhandelt, oder 

 6. die zu erstattenden Anzeigen gemäß §§ 15 Abs. 4, 23 Abs. 8, 27 Abs. 
3, 32 Abs. 3, 34 oder 35 Abs. 1 Z.5 unterlässt, begeht, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 5.000,-, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 30 
Tagen, zu bestrafen. 

 
(2) Wer als Elternteil (Erziehungsberechtigter) gegen Verpflichtungen gemäß § 
19a Abs. 1, 2 oder 6 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 220,--, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu 
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bestrafen. 
 

§ 38 
Automationsunterstützte Datenverwendung; Übermittlung 

(1)  Die Erhalter der Kindergärten sind ermächtigt, in Vollziehung dieses 
Gesetzes insbesondere folgende Daten von Kindern zum Zweck der Erfüllung 
von Aufgaben nach diesem Gesetz automationsunterstützt zu verarbeiten: 
     *  Generalien, 
     *  Geschlecht, 
     *  Muttersprache, 
     *  Sprachfördermaßnahmen, 
     *  Religionsbekenntnis, 
     *  angemeldeter Bedarf, 
     *  Anwesenheitszeiten, 
     *  Ein- und Austrittsdatum, 
     *  Erhalt von Mittagessen, 
     *  Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
     *  Name der Eltern (Erziehungsberechtigten), 
     *  Adresse der Eltern (Erziehungsberechtigten), 
     *  Transport zum und vom Kindergarten. 
 
 (2)  Zum Zweck der Wahrnehmung der Aufsicht nach diesem Gesetz bzw. 
zum Zweck der Planung und Steuerung des Kindergartenwesens sind die 
Erhalter der Kindergärten ermächtigt, Daten nach Abs. 1 an die 
Landesregierung automationsunterstützt zu übermitteln. 
 
 (3)  Die Landesregierung ist in Vollziehung dieses Gesetzes ermächtigt, zum 
Zweck der Wahrnehmung der Aufsicht nach diesem Gesetz sowie der Planung 
und Steuerung des Kindergartenwesens die in Abs. 1 angeführten Daten 
automationsunterstützt zu verarbeiten. 
 
 (4)  Die Erhalter der Kindergärten haben der Landesregierung über 

§ 38 
Automationsunterstützte Datenverwendung; Übermittlung 

(1)  Die Erhalter der Kindergärten sind ermächtigt, in Vollziehung dieses 
Gesetzes insbesondere folgende Daten von Kindern zum Zweck der Erfüllung 
von Aufgaben nach diesem Gesetz automationsunterstützt zu verarbeiten: 
     *  Generalien, 
     *  Geschlecht, 
     *  Muttersprache, 
     *  Sprachfördermaßnahmen, 
     *  Religionsbekenntnis, 
     *  angemeldeter Bedarf, 
     *  Anwesenheitszeiten, 
     *  Ein- und Austrittsdatum, 
     *  Erhalt von Mittagessen, 
     *  Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
     *  Name der Eltern (Erziehungsberechtigten), 
     *  Adresse der Eltern (Erziehungsberechtigten), 
     *  Transport zum und vom Kindergarten. 
 
 (2)  Zum Zweck der Wahrnehmung der Aufsicht nach diesem Gesetz bzw. 
zum Zweck der Planung und Steuerung des Kindergartenwesens sind die 
Erhalter der Kindergärten ermächtigt, Daten nach Abs. 1 an die 
Landesregierung automationsunterstützt zu übermitteln. 
 
 (3)  Die Landesregierung ist in Vollziehung dieses Gesetzes ermächtigt, zum 
Zweck der Wahrnehmung der Aufsicht nach diesem Gesetz sowie der Planung 
und Steuerung des Kindergartenwesens die in Abs. 1 angeführten Daten 
automationsunterstützt zu verarbeiten. 
 
 (4)  Die Erhalter der Kindergärten haben der Landesregierung über 
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Aufforderung die für statistische Zwecke über das Kindergartenwesen 
notwendigen Daten zu erteilen. Dies kann auch automationsunterstützt 
erfolgen. 

Aufforderung die für statistische Zwecke über das Kindergartenwesen 
notwendigen Daten zu erteilen. Dies kann auch automationsunterstützt 
erfolgen.  
 
(5) Von den Gemeinden ist mit Hilfe der automationsunterstützten 
Datenverarbeitung ein Verzeichnis derjenigen Kinder, die zum Besuch des 
Kindergartens verpflichtet sind (§ 19a) und die in der Gemeinde ihren 
Hauptwohnsitz haben, zu führen. Die Gemeinden sind ermächtigt, der 
Bezirksverwaltungsbehörde die Daten jener Kinder, die in der Gemeinde ihren 
Hauptwohnsitz haben und ihre Verpflichtung gemäß § 19a nicht erfüllen, zum 
Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
automationsunterstützt zu übermitteln. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist zu 
dem genannten Zweck ermächtigt, diese Daten automationsunterstützt zu 
verarbeiten. 

 


